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Betrifft WocherchUfe
Mit Gesetz vom 26. September dr . Js ., R .-G.-Bl . €0

1837, ist .die Wochenhilfe, wie sie bis dahin den Ehefrauen
der Kriegsteilnehmer zustand, für die minderbemittelte Be¬
völkerung eiugeführt worden, indem

1. durch Abänderung der betreffenden Bestimmungen der
Reichs-versicherungsordnung die Leistungen der Kran¬
kenkassen an versicherte Wöchnerinnen wesentiich er¬
weitert worden sind,

2. die Wochenhilfe als Familierchilfe auch auf versiehe-
rungsfreie Familienangehörige der Versicherten ausge¬
dehnt und

\i.  allgemein für minderbemittelte Wöchnerinnen, die we¬
der selbst bei einer Krankenkasse versichert, noch unter
die neue Familienhilse fallende Angehörige Versicherter
find, eine Wochenfürforge eingerichtet worden ist.
Zu 1. lautet die neue Bestimmung wie folgt:

Wochenhilse.
H 195a (R .-B.-O.)

Wöchnerinnen, die im letzten Jahre vor der Ni He r¬
kunft mindestens sechs Monate hindurch auf Grund der
Reichsversicherung oder bei einer knappschaftlicher Kranken¬
kasse gegen Krankheit versichert gewesen sind, erhalten als
Wochenhilfe

1. einen einmaligen Beitrag zu den Kosten der Entbindung
in Höhe von fünfzig Mark,

2. ein Wochengeld in Höhe des Krankengeldes, jedoch min¬
destens einundeinehalbe Mark täglich, einschließlich der
Sonn - und Feiertage für zehn Wochen, von denen min¬
destens sechs in die Zeit nach der Niederkunst falten
müssen,

3. eine Beihilfe bis zum Betrage von fünfundzwanzig
Mark für Hebammendienste und ärztliche Behandlung,
falls solche bei Schwangerschaftsbeschwerdenerforderlich
werden,

4. solange sie ihre Neugeborenen stillen, ein Stillgeld in
Höhe des halben Krankengeldes, jedoch mindestens fünf-
ündfiebzig Pfennig täglich, einschließlich der Sonn - und
Feiertage , bis zum Ablauf dcr zwölften Woche nach der
Niederkunft.
Neben Wochengeld wird Krankengeld nicht gewahrt ; di?

Wochen wach der Niederkunft müssen Zusammenhängen.

8 1L-55 (R .-V.-O.).
Die Satzung kann dis Tauer des Wochengeldbezugesbis

- auf dreizehn Wochen, des Stillgeldbezuges bis ans sechsund-
s zwanzig Wochen erweitern.

8 195 c (R.-B.-O.).
Die Vorstände der Krankenkassen, knapvschaftlichen

? Krankenkassen und ErsatzLassen können, beschließen, statt
\ der ' baren Beihilfen nach ß 195 a Nr . 1 und 3 freie Pe-
' Handlung durch Hebamme And Arzt sowie di? erforderliche
j Arznei wei der Niederkunft und ber Schwangerfchaftsbe-
I schwerden zu gewähren.
\ u Ein solcher Beschluß kann nur allgemein für alle Wöich-
( uerinnen gefaßt werden, denen dis Kaffe nach 8 135a
i Wochenhilse zu leisten hat.

Zu 2 lautet die neue Bestimmung wie folgt : ' ' .
i F a ul i li e u h ilfe.

§ 205 a (R .-B.-O,).
Versieh eruugSsreie Ehefrauen . Töcht-r, Stief - lind

wPfleaetöchter der Versicherten, die mit d'esen in häuslicher
Gemeinschaft leben, erhalten als Wochenhilse die im 8 135a

l bezeichneten Leistungen. Dabei beträgt das Wochengeld rln-
l nndeirrehälbe Mark täglich, das Stillaeld fünfundsiebzig
j Pfennig täglich. Die Satzung kann den Betrdg des Wochen-
\ gelbes und des Stillgeldes je bis aus die Hälfte des Krankem
! gelbes des Versicherten erhöhen.
- ' Tie 88 195 b, 195 c, 193, 197, 199 gelren »ntiprechend.

8 2055 (R.-V.-O.).
Die Satzung kann zubilligen:

! 1. Krankenpflege an versicherungsfreie Fauliliennlitglie-
der der Versicherten,

i 2.  Sterbegeld beim Tode des Ehegatten oder eines Kindes
eine- Versicherten. Es kann für den Ehegatten bis auf

l zwei Drittel , für ein Kind bis auf die Hat stk des Mir-
\ aliedersterbegeides bemessen werden und »st nur den Be-
! -trag des Sterbegeldes zu kürzen, auf das der Verstorbene

selbst gesetzlich versichert war.
8 205 c (R .-B.-O.).

Für den Rebergang von Schadenersatzansprüchenversiche-
z t !!tio?-fm ?r Falnstienmita«icder (88 205.a und b) oiif Die
1 Krankenkaffen gilt § 1542 entsprechend.

" § 205d (R .-B.-O.).
Die Leistungen der Kasse nach 8 205 a werden ihr durch

[ das Reich zur Hälfte erstattet . 8 167 Abs. 1 Satz 2 gilt ent-
^ sprechend.

Zu 3 lautet der betreffende Abschnitt IV des neuen
Gesetzes wis folgt:
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1. eine  verheiratete Wöchnerin, we.-m ihres Ehemanns und

ihr Gesamteinkommen in dem Jahre oder Steuerjahre
vor der Entbindung den Betrag von zweitausendfünf-
hrindert Mark nicht überstiegen hat . Li .ser Betrag , er¬
höht sich, für jedes Kind unter fünfzehn Jahren um jwei-
hundertfünfzig Mark.

fiedle für Gemüse and Obst vom 12. und 22. November
1.915 (Reichsanzeiger 268 und 281 dom 12. und 28. No¬
vember 1918) bestimmt:

2^ eine unverheiratete Wöchnerin, wenn ihr Gesümtein- s
' kommen in. dem Jahre oder Steuerjahre vor der Entbin - '

düng den Betrag von zweitausend Mark nicht überstiegen
hat . Die Vorschrift in Nr . 1, Latz 2 gilt entsprechend.
Die Wochenfürsöxge wird dura , die AllgemeineDriSkran-

kenkofse in deren .Bezirk der gswöhnliche Äusenthaltsort der
Wöchnerin liegt , und, wo eme solche nicht besteht, durch die
Landkrankenkasse geleistet.

Gemäß tz 5 des ' Lieferungsvertrages über Herbstgemüse
werden bie Vertragspreise - für die nachstehend verzeich-
neten Gemüsearten je Zentner Ps auf-weiteres wie folgt
festgesetzt:

für Weißkohl 4,09 Mark,
für -Rotkohl 7,25 Max ?,
für Wirsingkohl 6,75 Mark,
Sii « m „ wr Lia ,oa  erfür Grünkohl bis zum 30. Nov. 1919 6,75 Mark,

Ms Wochenfürsorge ioerdeu die im 8 105a der Reichr-
dersicheruygsordaung in der Fassung des Z 2-dieses Gesetzes
be' eichneten Leistungen gewährt . Dabei beträgt das Wochen¬
geld "einundernehalöe Mark , das Stilweld fünfundsiebztg
Pfennig täglich. 8 195 c de.r RcichsVersicheruttgSordnung in
Her-Fassung des H 2 dieses-Gesetzes gilt entsprechend. --

Die Leistungen der Kasse werden ihr durch das Reich er¬
stattet . 8 197 Absatz 1 Satz 2 der Reichsversicherr-ngsord --
mmg in der Fassung.des 8 3 dieses Gesetze? gilt entsprechend.

Soweit eine unverheiratete Wöchnerin von dem Vater
de? Kindes Ersatz von Entbindung ?- und sonstigen Kosten
verlangen kann, geht der Anspruch auf das Reich in .Höhe
des von ihm zu erstattenden Beträge - über.

Das Gleiche gilt für den Nntcrhaltungsansptuch der
Wöchnerin gegen unterhaltungSpfl !chtige Verwandte.

Reben den Verwandten haftet dem Reiche der Vater' ’oe?
Kindes als Gesamtschuldner.

Die neuen Bestimmungen sind am t. Oktober in Krau
getreten . Wöchnerinnen, die vor diesem Tag - entbunden

für rote Möhren und Karotten aller Art einschließlich der
kleinen runden Karotten 5,25 Mart,

für gelbe Möhren 3.75 Mark,
für weiße Möhren .2,25 Mark.

Diese Preise gelten^ für gesunde marktfähige Handels¬
ware frei verladen in Bahnwagen oder in Schiff.

8 2,
~Die Preise der 8 1 jtnb Höchstpreise im ' Sinne des

Höchstpreisgesetzes. - *
8 3.

. Die Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Verkün¬
dung in Kraft . Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung-von:
16. August 1819 (Reichsanzeiger 189 vom 21. August 1919-
außer Kraft . ’ ä

Berlin,  den 18. Oktober 1919.
Reichestelle tü * s- «r«,8se imd Obst.

Der Vorsitzende:
gez v o n T i UY

1e. 1799. - Berlin,  den 4. Oktober 1919.
In neuerer Zeit .haben dir Fälle erheblich a .r Zahl

zugenommen, in denen aus dem Osten e':nge.vandertr A..-.S-
länder , die noch nicht 6 Monate im Inland ihrn  Wohn¬
sitz oder Aufenthalt haben, zum Zlvecke ihrer Verheiratung
durch Vermittelung des zuständigen Standesbeamten d e

zwischen dem Tage — . . . . . ... . . —
liegenden Zelt . Steht der Wöchnerin für diese Zetr ein
Anspruch auf Wocheuhilfe nach ander n Vorschrift-a zu. so
bewendet es bei diesen Vorschriften. Ist am 1. Oktober die'es
Jahres die Bezugsdauer für .das -Wochengeld oder das .Ctili-
geld zwar nach diesen (den alten ) Vorschriften, nicht aber
nach dem neuen Gesetz abgeläufen, so sind der Wöchnerin
diese Lüftungen bis zum 1. Oktobw weiterzugewähren.

Bezüglich der Kriegsteilnehmer ist dabei nach folgendes
bestimmt woroen:

Der Umstand, daß nach Beendigung des Kriege? dem
Reiche nicht mehr Kriegs-, Sanitäts - oder ähnliche Dienste
im Sinne der Wochenhtlfebckauntmachungen-geleistet wer¬
den, steht der unverkürzten Zahlung der Wochenhit'e aus
Ansprüchen nichts entgegen, die auf Grund dieser Bestannt-
machuncen entftaüdea sind.

Für Personen , die während des letzten Krieges dem
Reiche Kriegs-Sanitäks - oder ähnlche Dienste geleistet ha-

-ben. steift bei Anwendung der alten Wocheichiwebelannt-
mirchungen die Zeit zwischen der Beendig .ug des Kriegs
und dtr Entlassung aus dem KriegS-Sanitats - oder äh 'li ' en
Dienste die Zeit .der Leistung dieser Dienste glei h Fü/ die
Zeit nach der Entbindung gilt .die Bestimmung der Verord¬
nung ' vom 21. Dezember 1918, wonach die Entbindung
innerhalb 6 Wochen nach der Dienstentlassung stattgesunden
haben muß. Diese Bestimmung tritt mit der Beendigung
des Krieges in Kraft.

Der Vorsitzende veS KreisanSfHnsiss.
I . B . r

Scheuern.
Gesehen und genehmigt i

' £ (t  Wes der MMtSrverwattnW de»
EtzstrsÄ,  MÄsl « .

Befreiung .von der Bekanntmachung des Aufgebots an ih"em
letzten ausländischen Wohnsitz nachgrsucht haben. Derartigen
Gesuchen kann dorr-hier aus nur ausnahmsweise ent sprochen
werden.

Ich ersuche deshalb , die Standesbeamten anzuweisen,
wenn nicht besonders triftige Gründe borliegen, den Be¬
teiligten bereits bei der Beantragung des-Aufgebots aufzu¬
geben, die inh.8 47 Abs» 2 des PcrsonenstandsgeietzrS vorge¬
schriebene Bescheinigung der ausländischen Ortsbehörde bei¬
zubringen . .

Zet  MmiAsr -des Imrer«
Jnr Aufträge:

gez. von Jarotzkh
« ->

J .-Nr. 10184 II . D i e-z , den 31. Oktober 1919.
An die H ' rrn Ltansesbramle » der Landgensrlnde»

Abdruck obigen Erlasses zur Beachtung in vorkommen-
dem Falle.

Der Borsitzen »e vetz KrreisaussSmsik '».
I . K. r

Scheuern.
Gesehen und genehmigt:

Ter Ehef d«r. Militärverwaltung des Unterlahnkreifes.
Chat ras,  Major.

Berlin,  den 6. Oktober 1919.Ile 4440.
M . f. B. M . 6852.

Zeitungsanzeigen zufolge finden in neuer Zeit wieder
hypnotische und dergleichen Schaustellungen statt , die wegen
der Schädigungsgefahr für die dabei als Medien benützten
Zuschauer nach den bestehenden Vorschriften nicht zngelafsen
werden sollen.

Wir bringen deshalb den Runderlaß ium 2. Juli 1903,
M . d. g. A. Nr . M . 6896, M . d .I . Nr . It & 2587 in »Er¬
innerung und ersuchen die Polizeibehörden erneut anzu-
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Eer M ' utfte* Se» F -.-ii'-r » .
Zm Nnftragr:

gez Schloß er.
An die Herren Regierungspräitdenten und den Herrn

Polizeipräsidenten in Berlins
» v - H

I. 7263. Diez,  den 7. November 1919.
An die Ortspolizetßehörden des KrciscZ.

Wdruck zur Kenutnisuahn -e und Beachtung.
Ter Lanöcsr.

A B.r
Scheuern.

Gesehen und genehmigt:
Der Chef der Militärverwaltung des Unterlahnkreises.

T hatras .- Major " ^

>i°t  ft*a n t m a di m« a.
Nr . F. R. 109/9. 19. K. R . A

v \-+ •. v w | -, wy vvv t/ v•• » .v; . . . v. ; v*, v+**vv
nche Demobilmachung vom 23. April 1819 (Reichs-Ee-
setzbl. 'S . 433) folgende) bestimmt:

Artikel  I . .
Die von den Militärüefehlshaüern «nt .'r Lir . W II

2324/1. 16. K. R. U. im Jahre 1913 erlassene, den Be¬
troffenen namentlich zug/.stelitr Anordnung , wonach ei un¬
tersagt wnr e ohne Zustimmung der KriegirohKoff Abtei¬
lung "des Preußischen Kr egrminilcriums üb r im Ä: sla . de
für Rechnung der Betroffenen lagrrnße . Mermen an Baum¬
wolle . Linterl , Daumwollabgänge oder Barm r-ol abfä V. zu
verfügen und nach.' der dir betreffenden Mengen zu meid n
waren .'wird hiermit , soweit äu 'grhoben. als es sich nicht um
in der Schweiz lagernde Baumwoilsptnnstoffe handelt.

A r t üLe l II.
Die' e Bekanntmachung tritt am 12. Septenröer 1919

in Kraft.
Berlin , den 12. September 1919.

Der Reich-wrhtmiulfter

1- t >Yc Vaex̂ ttv,
‘i . Ms nufti iäx uv*
toaacu ’bc'.DUUat toet’öeti, wrtchr nUfy. jux '■BCt'wtuounft

- aus der Brandstätte gelangt sind.
3. die Prämien für die Feuerspritzen bi? zu Jy Mark

- und die Wassrrwag'en bis zu 15 Mark erhöht werden.
Von der Befugnis zur Versagung der Prämien soll ins¬

besondere dann Gebrauch gemacht werden, wenn die Hilfe¬
leistung mit Rücksicht aus die Entfernung von dem Branoorre
und die Zeit des Bekanntwerdcns des Brandfalles eine offenbar
verspätete war, während die Erhöhung der Prämien nament¬
lich dann eintreten soll, wenn das Eintreffen auf der Brand¬
stätte mit Rücksicht auf die Entferinmz ein besonders früh¬
zeitiges oder die Hilfeleistung besonders wirksam war ; sofern
die letztere Voraussetzung zutrifft, können außerdem durch den
Landesausschußin Gemäßheit des § 8-5 Pos. b de- Reglements
für die Rasfauische Brandversicherungsanftalt vom 6. Mai !837
noch weitere Prämien bis zu- 159 Mark ans der Nassauischen
Brandkaffe brmilliat werden.

8 3.
Tie Anträge auf Bewilligung der Prämien sind dem

Ländestirektor mil der Bescheinigung des Leiters des Lösch¬
wesens über die Zeit und die Reihenfolge des Eintreffens der
Feuerspritze oder des WasserwagvnS und ten nach Inhalt der
8K 1 und 2 zu ihrer Begründung erforderlichenoder dienlichen
sonstigen Mitteilungen alsbald nach dem Brandfalle, spätestens
aber innerhalb sechs Wochen vorzulegen. Anträge , welche
nach Ablauf dieser Frist bei dem Landesdirektor eingehen,
werden nicht berücksichtigt.

8 4.
Tic, Auszahlung der Prämien geschieht, wenn die Feuer¬

spritzen oder Wasserwagen im Eigentum von Privatpersonen
stehen, an die Eigentümer, in allen anderen Fällen an die
Gemeinden, zu welchen die Feuerspritzen oder Wasserwagen ge¬
hören. Ten Gemeinden bleibt eS überlassen, soweit sie die
Prämien nicht zur Deckung der ihnen durch die geleistete Lösch-
Hilfe entstandenen Aufgaben oder zur Verbesserung der Lösch¬
geräte verwenden wollen, über dieselben In geeigneter Weise
anderweit, insbesondere auch zu Gunsten der Feuerwehren, zu
versügen.

Im Aufträge:
Wo lffHügel.

.KeMeu und grnrhMM.
T« Khek der MllltSrderrdsttung nt*  LnterlÄhnkvklsr»

§, h i’ trat?  MÄne

Bestimmungen ^
über die

Brwrlligrrng vo » Prämien ans der.  Naffauischrn
Brandkasfe für Sie bei Braudsällen von aitswärit-
zur Hiife  g kammeneu Feuerspritze ?: n,  Wasserwagen.
(g 85 des Reglements für die Nassauische Brandversicheruiigs-

anstalt vom 6. Mai 1887.)
z i.

Durch den Landesdirektor werden fü.r„ von"außerhalb des
Gcmsindebezirksoder Spritzenverbandes bei einem Brande im
Bezirk der Nassauischen BrandversicherupgSanstaltzu Hilfe ge¬
kommenen Feuerspritzen und Wasserwagen, wenn dieselben er¬
weislich beim Löschen des Brandes tätig gewesen sind, nach
der .Reihenfolge ihrer Anmeldung bei dem Leiter des Losch-
wesenS (§ 10 der Feuerpolizeivetordnnng vom 25. Juli 1882)
Prämien aus der Nassauischen Brandkasse gewährt, welche regel¬
mäßig betragen sollen: /

a) für die erste Feuerspritze 20 Mark,
b) für die zweite Feuerspritze 12 Mark,
c) für' die dritte Feuerspritze 6 Mark,
d) für den ersten Wasserwagen _ 9 Mark,
e) für den ziueiten Wasserwagen 6 Mark,

Beschlossen in der Sitzung des LandesauSfchuffes
vom 3. Mai 1888.

* * *

I. 7117. Diez,  den 5. November 1919.
Indem ich diese Bestimmungen wiederholt zur Kenntnis

der Gemeindebehörden und Feuerwehren  bringe,
ersuche ich die H erteil Bürgermeistc r , Die A nträge
auf Bewilligung v o n Prämien  der vorbezeichueteu
Art mit der Besch e in igu ng des Leiters  des Feuer¬
löschwesens über die Zeit und die Reihenfolge des Eintreffens
der Feuerspritze oder des WasserwagenS nnd mit einer Mit¬
teilung darüber, ob da« Eintreffen auf der Brandstätte mit
Rücksicht auf die Entfernung besonders frühzeitig und die Hilfe¬
leistung besonders wirksam war, alsbald  nach dem Brand¬
fall?, spätestens  aber innerhalb  6 Wochen, hierher
einzureichen.

Asr Landrat
I . B. :

Scheuern.

J .-Nr . II. 10 523. Diez,  den 8. November- 1919.
Betrifft KrrtoffelhöchAp ei«i.

Zur Cr leime , verstärkter Karto 'f Meferimg hat der Herr
StaatLÄumniffar für Volklernährung angerrdnet . daß in der
Zeit vom 3. November bis 15. Dezember 19 *9 für st' er auf
Me Auflage 'a- gcl'eferten Zentner Spetstkartoiseln n ben dem
bisherigen ^Höchstpreis von 8 Mk. und den Zuschlägen (5  P 'g.
für jeden' angesangenen Kilometer Landweg) eine besonder«
Schnelligkeitsprämie von 8 Mk. je Zentner gezahlt werden.

4



&CI) «rfucfjr hl« '&errett t&1lvaciineffirv,t >ie* in c?xt9Ü
rtiftrr Weife Dz Van nt ju machen uno Darauf  Da/3
nunmehr aüe iiberJeftfifiUjm SfartoffefaKitgen  fchn « inett*

' avgdiefert Werben.  *
3“er KrrrSa »isch»tz ÄeS Unterlahnkreisss.

Z-
Kcheuet r.

Gesehen und genehmigt:
Ter Chef der Militärverwaltung des UnterlahnkretseS,

Chatras,  Major.

l. 72SL. ' Diez,  den 7. November 1919.
An die Lrtsvolizcidehörvpn des Kreises.

Betr . : Oeffentliche  T a n z l u st b a r ke i t en.
Im Unterlahnlreise ist in letzter Zeit eine erhebliche

Zunahme der Tanzlustbarkeiten zu bemerken. ES liegt nicht
in «einer Absicht, öffentliche Tanzvergnügen vollständig zu
unterbinden , denn der Jugend soll ein angemessenes Mas;
von Vergnügen und Erholung zugestaudcn werden. .Es
kann aber nicht zugegeben werden, daß; wie es hier und
da vorgekommen ist, 'Orte fast all sonntäglich -an Tanz-
vergnLgrmgen beteiligt sind. Hier das richtige Matz zu fin¬
den, muß den OrtspoltzeibshSrden zur besmweren Pflicht
gemacht werden, insbesondere müsse., dieselben bestrebt st ?,
einem 'Ueberma 'ße der Tanzbelustigungen mit den gesetzlich
zulässigen Mitteln entgegen zu wirken.

Bei dieser Gelegenheit mache ich ausdrücklich darauf
aufmerksam, daß der § :j der Verordnung dom 11. 12. 19-6
lReichSgesetzblatt Seite 1353). der auch für die Schluß¬
stunde Von Lanzbelustignnaen in Wirtschaften n. dergl.
bestimmend ist, noch Gültigkeit hat . Hiernach sind di»
öffentlichen Berg nügun gen um 10 Uhr
abend zu schließen und dürfen 'nicht länger
als 11 Vü  Uh r i m Ei nzelfalle ausgedehnt wer-
d e ti. Hinblick darauf , daß im Bereiche der

. . .
hinaus nur büren
seMt auSoer'vrochen werden. Di? herrschende Kohle-mot er¬
fordert dringend gsnausst» Beachtung dieser Bestimmun
gen. für deren Durchführung die OrtSpolneibebördeu ver¬
antwortlich sind. Jeder einzelne Fall einer Ueöertrctung
ist mir sofort zu melden.

Ich ir-erbe den Umfang' der Lanzlustbarkeiten in den ein¬
zelnen Gemeinden kontrollieren und» behalte min vor , ge¬
gebenenfalls da, wo Wer das zulässige Mast hinauSge-
gangen ist, die Ertettüng der Genehmigung zur «lbhaltung
der Tauzlustbarkeit -u von meiner Vorherigen Zustimmung
abhängig zu machen.

Der Landrar.
I . B .r

£ & t a f x tt
. v HZ -hxn und genehmigt:

L., - GH"' der Kikitöry -rrkMttnng de? Nu
?. . ‘ BdN'-r ’ '

I 727g. Diez,  den 3. No^ mmr 1919.
fl « die PskizeivetwsUttNgen rtez , Gsd EmS
« «V ris ßm « Bürger ^ etfter dee La .vacukinSe:

des Kreist,
Tn diesem Jahre fällt der Landes-Auß und Betrag aus

ken 18 November und das evangelisch? Toten. e.t aus den
28. November. Ich mache darauf aufm?rl> am, dag nach den
geltenden Bestimmungen an den Borabenden de: Buß- und
Bettaaes und des Totenfestes, sowie au dielen beiden Fest-
taorn selbst, weder öffentliche noch prrvatr Tanzmuscien,
Bäbe oder, ähnliche Lustbarkeiten veranstaltet werden dur-
fen. '

f 1«* 8s «S>r«?
3 « '

Echr « er a
Gelehe», und genehmigt:

f r Cbef ' s, MUitärvettvawing der Un-er^ hnkr»,-er
F hat ras,

_ e»S, - -- -
z>t* mattlß *« ** tt* -Dt «, . » <*« « » « « » «Ja » iSme

m,0 t>te 4 >evtem » * *« « « « »»** vsr »s -rr, ? ,; -ves Kreisel,
Ich ersuch«, mir bis zum 25. d. Alts , zu berichten, ob

und aeaebenenfalls in welche!» Umfange' im laugenden 3®^
ein poüzeiliches Einschreiten wegen Berunreiurgung der Ge-
wäser notwendig aeworden ist.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
I.

Scheuern.

J .-Nr . II. 10292. Diez,  den 6. November 1919.
BekanRlmachnng.

Durch den Erlaß des Herrn Ministers für Landwirt-
Halt, Domänen und Forsten dom 1. März 1919, Nr . Ist.

[> ist bestimmt worden , daß sämtliche mittleren wtaars-, ^ -v ■•et — ■"? zü bezci
ab auch >

auch' beHr Gemeiridx'waldu.ngen die Be-eichnung Försterei
bezw. Waidwärterbezirk statt Schutzbezirk eingeftchrt worden.

« Ker Land rat
I . B.:

S ch euer ».
We-eben unk sr -rehuttgt:

- i ' -- stb -st der Ml 'ääNMvmltmm des U.»« rlatznk« ilM.
, Chat ras.  Major.

t,  72U . Diez,  den 7. November 1918.
Oe ?«»«-mschusa-

Der Trichinenschau?c und Fleischbeschauersteilvertretsr
Karl Ludwig aus Dörnberg ist von seinem Amte znrüäge-
treten . Meine Bekanntmachung vom .30. Okcooer 1919,
I 6149. Diczer Zeitung Nr . 255, wird damrt ymrarlrg.
Die Trichinenschau in dm Gemeinden Dörnberg , Cyar-
lottenberg , Horhausen und Kalkofen wird üis auf weiteres
«aertrc t!rnqSVccifc von b'iu TnchirrenschQuer Ao0r.f >bN' e-
mann in Holzappel miteeriehen.

- Die Herren Bürgermeister der genannten Gmnetnd-n
werden um ortsübliche Vveiterbekauntgabe ersucht.

Lee LsnSenL . '
st. B. r

Scheuern.

I. 7244 Tiez,ch >en  4 . Novenwer rlrlv.
«ckanntmachuns

Die Gesckäftsstunden  der Büros des LaudratSamtes,
Kreisausschusses und Steueramtes find für den Verkehr mit dem
Publikum wöchentlich von vormittags 7 bis nachmit¬
tags 12  30 streue Ze.itl ststgeseht Innerhalb dreier -Kit
und zwar von 9 bis 12 Uhr mi-tags ist bem Publikum Gelegen¬
heit zur persönlichen Besprechung mit mir gegeben.

Telephonische Anfragen können nur vor¬
mittags,  abgesehen von dringenden AirSnahrnefällen, be¬
ll n tiv ortet werden.

Die vorstehende Regelung des Geschäftsganges ist dringend
notwendig geworden, um den Büros die Möglichkeit einer sach¬
gemäßen Erledigung der überaus umfangreichen Dienstgeschäste
zu geben. Die Bevölkerung rpird dringend gebeten, hierauf ver¬
ständnisvolle Rücksicht nehmen und ihre GeschLste beim Land-
ratsarnte inucrhakb der vorgenannten Dienststunden erledigen
zu wölken.

- - Drr-
5». B r

Scheuern
r̂ rssbe» und genehmigt. /

t ; r Bhef der Mi -iläwrrvmnstMrg des ilnrrrlvK -EresteK
Tb- M- !

Kontrollamt Oberlahnstein führt von
Berf »rg«ng4Kells Lberlsht»

Das
B ze'chnuv.g:

Oü ^rlahnstein , den

&, ab
rin.

November 19 !9.
Basti n g, Vorstand

die
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